
Umtausch und Verrechnung Deutscher Mark 315

§ 2

(1) Bewohner des Währungsgebietes der DM der Bank 
Deutscher Länder sind berechtigt, bei ihrer Einreise 
in die Deutsche Demokratische Republik einen Betrag 
bis zu 100 DM der Bank Deutscher Länder mit sich zu 
führen. Der mitgeführte Betrag ist von den Kontroll
organen an der Demarkationslinie in den Reisepapieren 
(Aufenthaltsgenehmigung) zu vermerken und darf im 
Währungsgebiet der DM der Deutschen Notenbank nur 
nach den Maßgaben des § 5 dieser Durchführungsbe
stimmung verwendet werden.

(2) Reisende aus Westdeutschland nach Groß-Berlin 
und umgekehrt können DM der Bank Deutscher Länder 
unbeschränkt mit sich führen, sofern sie ihren Wohnsitz 
im Währungsgebiet der DM der Bank Deutscher Län
der haben und das Reiseziel auf d i r e k t e m  Wege auf 
den zugelassenen Interzonenverbiudungen erreicht wird.

§3

(1) Das Verbringen deutscher Zahlungsmittel, die über 
die in den §§ 1 und 2 festgelegte Höhe hinausgehen, von 
einem Währungsgebiet in das andere ist den Bewohnern 
beider Gebiete verboten.

(2) Mitgeführte Zahlungsmittel, die den zulässigen 
Höchstbetrag übersteigen, sind bei den Wechselstellen 
der Deutschen Notenbank an den Kontrollpassierpunkten 
der Demarkationslinie bis zur Rückreise zu hinterlegen. 
DM der Bank Deutscher Länder, die nicht hinterlegt 
werden, sind in DM der Deutschen Notenbank im Ver
hältnis 1 : 1 umzutauschen.
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